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Amtlicher Teil.
Bekanntmachung

über Regelung des Verkehrs mit Branntwein.
'  Vom 15 . April 1916.

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über die
Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen
usw. vom 4. August 1914 (RGBl . S . 327) folgende Verordnung
erlassen:

I. Reichsbranntweinstelle.
8 1

Zur Regelung des Verkehrs mit Branntwein wird eine Reichs¬
branntweinstelle errichtet. Eie ist eine Behörde und besteht aus
einem Vorsitzenden, einem oder mehreren stellvertretenden Vor¬
sitzenden und einer vom Reichskanzler zu bestimmenden Anzahl
von Mitgliedern.

Der Vorsitzende und die stellvertretenden Vositzenden sowie
die Mitglieder werden vom Reichskanzler ernannt . Dieser führt
die Aufsicht und erläßt die näheren Bestimmungen.

8 2 j
Der Reichsbranntweinstelle wird ein Beirat beigegeben. Der j

Reichskanzler bestimmt das Nähere über seine Zusammensetzung j
Und bestellt die Mitglieder.

Der Beirat soll über grundsätzliche Fragen gehört werden, j
Er ist insbesondere zu hören , >

1. scher die Zwecke, zu denen Branntwein von der Spiritus-
Zentrale , G. m. b. H. in Berlin abzusetzen ist (8 3),

2. über den Umfang des Absatzes für die einzelnen Zwecke,
3. über die Art der Durchführung etwaiger Absatzbeschrän¬

kungen, „ , , ; , .
4. über die bei Festsetzung von Preisen zu beobachtenden

Grundsätze.
8 3

Branntwein , der unter steueramtlicher Ueberwachung steht (§
18ff des Branntweinsteuergesetzes vom 15. Juli 1909, RGBl S.
661), darf nur durch die Spiritus -Zentrale oder auf deren Anwei¬
sung abgesetzt oder vergällt werden . Das gleiche gilt für Brannt¬
wein, der in einer Brennerei ohne steueramtliche Abfertigung oder
ohne Vorführung in den freien Verkehr tritt (Abfindungsbrcnnerei,
Meßuhrbrcnnerei ), soweit er nach dem Inkrafttreten dieser Ver¬
ordnung gewonnen wird . , , „

Soweit durch die Vorschriften des 8 72 des Branntweinsteuer¬
gesetzes und die auf Grund dieser Vorschriften erlassenen Bestim¬
mungen des Bundesrats eine Verpflichtung zur Vergälltung be¬
gründet ist, tritt sie für die Geltungsdauer dieser Verordnung außer
Wirksamkeit . ' t . „

Die Reichsbranntweinstelle , in dringenden Fallen deren Vor¬
sitzender, bestimmt, zu welchen Zwecken und in welchen Mengen
der Branntwein von der Spiritus -Zentrale abzusetzen ist.

8 4
Zur Bestimmung der Verkaufspreise für Branntwein bedarf

die Spiritus -Zentrale der Genehmigung der Reichsbranntweinstelle.
I!. Branntweinerzeugung.

8 5
Wer Branntwein herstellt (Brenner ), hat den hergestellten

Branntwein einschließlich der Bestände an die Spiritus -Zentrale
zu liefern. Die Lieferung hat entsprechend den Weisungen der
Spiritus -Zentrale zu erfolgen. Soweit einem Brenner von der
Spiritus -Zentrale ein Recht zum Rückkauf von Branntwein ein- ,
geräumt worden ist, verliert es hinsichtlich der zu liefernden Mengen
seine Wirksamkeit . . . . , , . .

Erfolgt die Ueberlassung nicht freiwillig , so wrrd das Eigen¬
tum auf Antrag der Spiritus Zentrale durch die von der Landes¬
zentralbehörde zu bestimmende Behörde auf die Spiritus -Zentrale
oder die von ihr in dem Antrag bezeichnete Person übertragen.
Die Anordnung ist an den Besitzer des Branntweins zu richten.
Das Eigentum geht über, sobald die Anordnung dem Besitzer zu¬
geht. Die Kosten des Verfahrens trägt der Brenner.

Hie Spiritus-Zentrale hat den Branntwein abzunehmen.
§6

Für den Branntwein erhält der Brenner einen angemessenen
Uebernahmepreis . Der Preis wird von dem Gesamtausschusse
der Spiritus -Zentrale mit Genehmigung der Reichsbranntweinstelle
endgültig festgesetzt; er kann in Form einer Abschlagszahlung und
einer Nachzahlung gewährt werden . Für bestimmte Zeitabschnitte
oder für Branntwein aus bestimmten Rohstoffen oder für bestimmte
Brennereiarten können Zuschläge oder Abschläge festgesetzt werden.

Für Branntwein aus bestimmten Rohstoffen und für bestimmte
Brennereiarten kann die Geschäftssührung der Spiritus -Zentrale
Zuschläge festsetzen, soweit die Festsetzung nicht schon durch den
Gesamtausschuß erfolgt ist. Gegen die Entscheidung der Geschäfts¬
führung ist binnen zwei Wochen Beschwerde an den Vorsitzenden
der Reichsbranntweinstelle zulässig, der endgültig entscheidet.

8 7
Jeder Brenner ist verpflichtet, der Spiritus -Zentrale über Art

und Umfang seiner Erzeugung und über seine Bestände Auskunft
zu erteilen. Das Nähere bestimmt der Reichskanzler.

8 8
'Jeder Brenner ist berechtigt, dem Verwertungsoerbande

deutscher Spiritusfabrikanten mit den gleichen Rechten und Pflichten
beizutreten, wie die ihm bereits angehörenden Mitglieder . Wer
von diesem Rechte Gebrauch macht, kann seine Mitgliedschaft "um
Schlüsse jedes Geschäftsjahrs mit dreimonatiger Frist kündiget.

8 9
Der Brenner , der von demRechtc des Beitritts zum Verwertungs-

verbande deutscher Spiritusfabrikanten keinen Gebrauch gemacht
hat, unterliegt hinsichtlich der Verwertung des gelieferten Brannt¬
weins durch die Spiritus -Zentrale den gleichen Bedingungen wie
die Angehörigen des Derwertungsverbandes mit der Maßgabe,
daß über Rechtsstreitigkeiten zwischen ihm und der Spiritus -Zen¬
trale vorbehaltlich der Vorschriften des 8 6 die ordentlichen, für
Berlin -Mitte zuständigen Gerichte entscheiden.

!!!. Branntweinbestände.
a) Unversteuerter Branntwein.

8 io
Wer mit Beginn des 17. April 1916 unversteuerten oder un¬

verzollten Branntwein in Gewahrsam hat, , hat ihn an die Spiri¬
tuszentrale zu liefern. Die Lieferung hat entsprechend den Wei¬
sungen der Spiritus -Zentrale zu erfolgen. Bis zur Uebernahme
durch die Spiritus -Zentrale sind die Vorräte abzubewahren , pfleg¬
lich zu behandeln und in handelsüblicher Weise zu versichern.^

Diese Vorschriften gelten nicht
1. für Mengen , die im Eigentume des Reichs, eines Bundes¬

staates oder Elsaß -Lothringens , insbesondere der Heeres¬
verwaltungen oder der Marineverwaltung stehen;

2. für Mengen , die sich in Gewahrsam von Pulver -, Spreng¬
stoff- oder Aetherfabriken befinden;

3. für vollständig vergällten Branntwein.
§ H

Wer mit Beginn des 1. Mai 1916 unversteuerten oder unver¬
zollten Branntwein in Gewahrsam hat, hat nach näherer Bestim¬
mung des Reichskanzlers die Vorräte getrennt nach Arten und
Eigentümmern unter Nennung der Eigentümer der Spiritus -Zen¬
trale bis zum 6. Mai 1916 anzuzeigen. Die Anzeige über Mengen,
die zu dieser Zeit unterwegs sind, ist unverzüglich nach deren
Empfang von dem Empfänger zu erstatten.

Der Reichskanzler kann eine Wiederholung der Anzeige an-

0r^n®it Vorschriften des Absatz 1 und 2 gelten nicht für den im
§ 10 Absatz 2 bezeichneten Branntwein.

8 12
Die Spiritus -Zentrale hat binnen einem Monat nach Empfang

der Anzeige zu erklären , ob und inwieweit sie den Branntwein
übernehmen will. Soweit sie die Uebernahme ablehnt oder sich
binnen der bezeichneten Frist nicht erklärt , erlöschen die durch 8
3 Absatz 1 und 8 10 begründeten Verpflichtungen.

Erfolgt die Ueberlassung nicht freiwillig, so findet 8 5 Absatz
2 entsprechende Anwendung.

8 13
Den Preis für die übernommenen Branntweinbestände (8 10)

setzt die Geschäftssührung der Spiritus -Zentrale fest. Der Preis
enthält zugleich eine Vergütung für die Lagerung und Versicherung
bis zum 31. Mai 1916. Gegen die Festsetzung ist binnen zwei
Wochen Beschwerde an den Vorsitzenden der Reichsbranntweinstelle
zulässig, der endgültig entscheidet.

8 14
Die Vorschriften der 88 10 bis 13 finden keine Anwendung,

soweit eine Lieferungspflicht auf Grund des 8 5 besteht.
b. Versteuerter Branntwein.

8 15
Wer mit Beginn des 17. April 1916 versteuerten oder verzollten

Branntwein in Gewahrsam hat , hat ihn an die Spiritus -Zentrale
zu liefern. Die Lieferung hat entsprechend den Weisungen der
Spiritus -Zentrale zu erfolgen. Bis zur Uebernahme sind die
Vorräte aufzubewahren , pfleglich zu behandeln und in handelsüb¬
licher Weise zu versichern.

Diese Vorschriften gelten nicht
1. für Mengen , die im Eigentume des Reichs, eines Bundes¬

staats oder Elsaß -Lothringens , insbesondere im Eigentume
der Heeresverwaltungen oder der Marineverwaltung stehen;

2. für Mengen , die 10 Hektoliter Alkohol nicht übersteigen.
8 16

Wer mit Beginn des 1. Mai 1916 versteuerten oder verzollten
Branntwein in Gewahrsam hat , hat nach näherer Bestimmung
des Reichskanzlers die Vorräte getrennt nach Arten und Eigen¬
tümern unter Nennung der Eigentümer bis zum 6. Mai 1916 an¬
zuzeigen. Die Anzeige über Mengen , die zu dieser Zeit unterwegs
sind, ist unverzüglich nach deren Empfang von dem Empfänger

3U e®iefe Vorschriften gelten nicht für die im 8 15 Absatz' 2 be¬
zeichneten Mengen.

8 l?
Die Spiritus -Zentrale hat binnen zwei Wochen nach Empfang

der Anzeige zu erklären , ob und inwieweit sie die Vorräte über¬
nehmen will. Soweit sie die Uebernahme ablehnt oder sich binnen
der bezeichneten Frist nicht erklärt , erlöschen die durch 8 15 Absatz
1 begründeten Verpflichtungen . „ t

Erfolgt die Ueberlassung nicht freiwillig, so findet 8 5 Absatz
2 entsprechende Anwendung.

8 18
Den Preis für die übernommenen Mengen setzt die Geschäfts¬

führung der Spiritus -Zentrale fest. Gegen die Festsetzung findet
binnen zwei Wochen Beschwerde an den Vorsitzenden der Reichs¬
branntweinstelle statt, der endgültig entscheidet.

IV. Ausländischer Branntwein.
8 19

Branntwein , der in Kesselwagen oder Fässern aus dem Aus¬
land eingeführt wird , ist an die Spiritus -Zentrale zu liefern. Der
Reichskanzler kann die näheren Bedingungen für die Lieferung
festsetzen. Er kann bestimmen, daß Zuwiderhandlungen mit Gefäng¬
nis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünfzehntausend
Mark bestraft werden , und daß neben der Strafe der Branntwein
auf den sich die Zuwiderhandlung bezieht, ohne Unterschied, ob
er dem Täter gehört oder nicht, eingezogen wird.

V. Schlußvorschriften.
8 20

Wer im Brennereibetriebsjahr 1915/16 eine Branntweinreini-
qunqsanstalt im Sinne der 88 2 und 2a der Branntweinreinigungs¬
ordnung (Zentralbl . für das Deutsche Reich 1900 S . 349, 1912
S . 633,1909 S . 1284) betrieben hat , hat Anspruch aus Beschäftigung
durch die Spiritus -Zentrale . Als Maßstab für die Beschäftigung
für die der Spiritus -Zentrale bisher nicht angeschlossenen Reinigungs¬
anstalten dient, sofern eine Einigung nicht zustande kommt, der
durchschnittliche Umfang der Reinigungstätigkeit der Betriebsjahre
1910/11 bis 1914/15 unter Weglassung der beiden Jahre mit der
höchsten und der niedrigsten Iahresmenge.

Für die Leistungen der der Spiritus -Zentrale bisher nrcht
angeschlossenen Reinigungsanstalten sind angemessene Vergütungen
zu zahlen. Die Geschäftsführung der Spiritus -Zentrale bestimmt
den Umfang der Beschäftigung und setzt die Vergütungen sest.

Gegen die Entscheidung über den Umfang der Beschäftigung
und über die Vergütung ist binnen zwei Wochen die Beschwerde
an den Vorsitzenden der Reichsbranntweinstelle zulässig, der end¬
gültig entscheidet.

8 21
Die Vorschriften dieser Verordnung finden keine Anwendung

auf Branntwein , der lediglich aus den im 8 12 des Branntwein¬
steuergesetzes vom 15. Juli 1909 genannten Stoffen, außer aus
Rückständen der Bierbereitung , gewonnen ist.

Kleinbrennereien (815 des Branntweinsteuergesetzes) unterliegen
den Vorschriften der 88 3, 5 bis 9 nur insoweit, als ihre Iahres-
erzeugung mehr als 10 Hektoliter Alkohol beträgt.

Die Vorschriften der 88 3 und 10 finden keine Anwendung
aus Branntwein , dessen unvollständige Vergeltung bis zum 30.
April 1916 beantragt und bis zum 10. Mai 1916 erfolgt ist.

8 22
Der Reichskanzler erläßt die zur Ausführung dieser Verord¬

nung erforderlichen Vorschriften. Er oder die von ihm bezeichnete
Stelle kann Ausnahmen von den Vorschriften dieser Verordnung
zulassen.

8 23
Im 8 1 Satz 2 der Bekanntmachung über weitere Regelung

des Branntweinverkehrs vom 16. Dezember 1915 (Reichs-Gesetzbl.
S . 829) erhält Halbsatz 2 folgende Fassung:

er bedarf der Genehmigung der Reichsbranntweinstelle.
8 24

Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe
bis zu fünfzehntausend Mark wird bestraft,

1. wer den Vorschriften im 8 3 Abs. 1, 8 5 Abs. 1, 8 10 Abs
1 und 8 15 Abs. 1 zuwiderhandelt;

2. wer vorsätzlich die ihm nach den 88 7, 11 oder 16 obliegenden
Anzeigen nicht erstattet oder wissentlich unrichtige oder un¬
vollständige Angaben macht;

3. wer den auf Grund des 8 22 erlassenen Ausführungsbestim¬
mungen zuwiderhandelt.

Bei Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften im 8 3 Abs.
1 oder gegen die Anzeige- und Lieferungspflicht kann neben der
Strafe der Branntwein , auf den sich die strafbare Handlung be¬
zieht, eingezogen werden, ohne Unterschied, ob er dem Täter gehört
oder nicht.

8 25.
Diese Verordnung tritt am 17. April 1916 in Kraft . Der

Reichskanzler besttmmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.
Berli  n, den 15. April 1916.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers,
D e t b r ü ck.

Zu 1. A. 1. 4232.
Verwendung der Weidenrinde zur Fasergewinnung.

Veröffentlichungen des- Preußischen ' Landwirtschaftsministeriums.
Seit langer Zeit sind aus der beim Schälen der Korbweide

gewonnenen Rinde in einfacher Weise Fasern als Bindematerial
für Gärtnereien usw. gewonnen worden . Die derzeitige Knapp¬
heit an Faserstoffen hat zur Auffindung besserer Verfahren der
Faserabscheidung geführt. Die gewonnene Faser kann für sich zur
Herstellung roher Gewebe und zur Beimischung zu anderen Faser¬
stoffen als Ersatz für Werg beim Gewehrreinigen usw. Verwendung
finden. Ob die vorher auf Gerbstoff verarbeitete Rinde zur Faser-
gewinnungInoch brauchbar ist, steht noch nicht fest. Die Faseraus¬
beute beträgt 10- 20° „ der lufttrockenen Rinde.

Die Rinde muß in lufttrockenem Zustand zur Fasergewinnung
abgeliefert werden ; in größere Haufen frisch zusammengebrachte
Rinde schimmelt und ist dann zur Fasergewinnung weniger geeignet.
Besonders wertvoll ist solche Rinde , die in geordneten Bündeln
zusammengelegt wird . Wenn die Schälstücke gleich beim Schälen
in dieser Weise geordnet werden, sind besondere Kosten dafür kaum
aufzuwenden. Die Rinde wird von den auf Fasergewinnung ein¬
gerichteten Fabriken in lufttrockenem Zustand abgenommen . 11. a.
hat sich die Firma H. Sternberg  jr ., Berlin NO,  Meyer-
beerstraße 1—4, bereit erklärt , lufttrockene ungeordnete Rinde zum
Preis von 4 Mk . für 100 Klg. frei Waggon des Absenders ab¬
zunehmen. _ '

Die in Deutschland in einer Schälperiode (Nov . brs Juni)
anfallende Rinde wird auf 6000 Tonnen geschätzt. Davon wird
’/3 in der Winterschälzeit Nov. bis März , -/, in der Frühjahrs¬
schälzeit April bis Juni gewonnen. ,

Die Weidenrinde ^ kann also zur Deckung des inlandrjchen
Faserbedarfs einen namhaften Beitrag liefern. Die Weidenschäl¬
betriebe sollten daher im Interesse der Allgemeinheit auf eine sorg¬
same Gewinnung , Behandlung und auf rechtzeitige Ablieferung
der gewonnenen Weidenrinde bedacht sein.

Berlin,  den 18. April 1916.

XVIII. Armeekorps.
Stellvertretendes Generalkommando.

Abt. IV a Tagb .-Nr . 6570.
Frankfurt a. M., 20. 4. 1916.

Bekanntmachung.
Da sich ergeben hat, daß im Bezirk des 18. Armeekorps die

für die Anfertigung von Mannschaftsbekleidungsstücken von der
Heeresverwaltung festgesetzten Entlohnungen den Arbeitern vielfach
unter Umgehung der Tarife vorenthalten werden , bestimme ich
auf Grund des Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni
1851 (GS . S . 451) hiermit für den Bereich des 18. Armeekorps:

1.
Für alle von Bekleidungsämtern vom 1. Mai 1916 ab in

Auftrag gegebenen und in Privatbetrieben im Bereich des 18.
Armeekorps erfolgenden Anfertigungen von Mannschaftsbeklei-
dungsstücken (Schneider - und Mützenmacher-Anfertigungen,
Schulterklappen , Unterhosen, Hemden, Leibbinden , Halsbinden,
Helmbezügen, Armbinden , Salzbeuteln , Aufnähen der Buchstaben
und Nummern bei Helmbezügen) dürfen keine Vereinbarungen
getroffen werden , welche von den Lohnabreden in dem vom Re |.-
Bekleidungsamt 18. Armeekorps in Mainz -Kastel am 15. April
1916 herausgegebenen allgemeinen und besonderen Vertragsbe¬
dingungen abweichen. Hiernach ist der Auftragnehmer verpflichtet,
jedem an der Auftragsausführung beteiligten Arbeiter emen Ab-



(

druck des von ihm mit dem Amt geschlossenen Lieferungsabkom¬
mens, soweit es die Lohnverhältnisse berührt, zu verabfolgen.
Ebenso haftet er dafür, daß seine Unterlieferantenoder Zwischen¬
meister das Gleiche tun.

Außerdem hat jede Arbeitsstelle, dre Zuschnitte zu Bekleidungs¬
stücken ausgibt oder solche Bekleidungsstücke anfertigt, diese „All¬
gemeinen Vertragsbedingungen- sowie ein Verzeichnis der Lohn¬
fitze und ein vom Amt beglaubigtes Preisverzeichnis der Näh¬
mittel im Arbeitsraum und, in der Ausgabestelle deutlich sichtbar
auszuhängen. ^

Zuwiderhandlungen werden auf Grund des § 9b des Gesetzes
»der den Belagerungszustand bestraft.

Der KommandierendeGeneral,
Freiherr von Gall,

General der Infanterie.

In der Sitzung des Kreistags vom 11. ds. Mts . zu der die
Kreistagsabgeordneten in beschlußfähiger Anzahl erschienen waren,
wurden gewählt:

1. als Vertrauensmänner für die Ausschüsse zur Auswahl der
Schöffen und Geschworenen für das Jahr 1917

a) für den Amtsgerichtsbezirk Eltville  die Herren
Veterinärrat Pitz zu Eltville,
Gutsbesitzer Christan Koch zu Erbach,
Gutsbesitzer Anton Schreiber zu Kiedrich,
Bürgermeister Krechel zu Neudorf,
Bauunternehmer Georg Josef Kremer zu Eltville,
Rentner Martin Müller zu Niederwalluf,
Bürgermeister Prinz zu Rauenthal;

b) für den Amtsgerichtsbezirk Rüdesheim  die Herren
Gutsbesitzer Franz Stettler zu Hallgarten,
Oberingenieur Wilhelm Enck zu Oestrich,
Fabrikbesitzer Hans Krayer zu Winkel,
Bürgermeister Schwank zu Wollmerschied,
Weinhändler Karl Friedrich Altenkirch zu Lorch,
Kaufmann Karl Heymach zu Rüdesheim,
Gutsbesitzer Heinrich Hiffenauer zu Geisenheim:

2. für den Bezirk Johannisberg - Stephanshausen
als Schiedsmann

Herr Bürgermeister Wagner zu Johannisberg;
als Schiedsmann-Stellvertreter
Herr Mühlenbesitzer Peter Schamari 5, zu Johannisberg;

3. in den Kreisvorstand der Lehrer-Witwen- und Weisenklasse
für die Zeit vom 1. Oktober 1916 bis dahin 1919 die Herren

Weinhändler Fritz Schmitt zu Kiedrich und
Bürgermeister Travers zu Lorch;

4. als Mitglieder des Kreisausschusses für die am 31. März
1922 endigende weitere sechsjährige Amtszeit die Herren

Bürgermeister Alberti zu Rüdesheim,
Fabrikbesitzer Hans Krayer zu Winkel;

5. als Kreisdeputierte für die weitere Amtszeit vom 1. April
1916 bis 31. März 1922 die Herren

Bürgermeister Alberti zu Rüdesheim,
Gutsbesitzer Eduard Sturm zu Rüdesheim;

6. zu Abgeordneten zum Kommunallandtage für die am 19. Jan.
1917 beginnende sechsjährige Amtszeit die Herren

Königl. Landrat , Geh. Regierungsrat Wagner zu Rüdesheim,
Oekonomierat Franz Herber ' zu Eltville;

7. als Mitglied der Wohlprüfungskommission an Stelle des aus
dem Kreistage ausgeschiedenen Herrn Dr . Robert Weil zu Kiedrich

Herr Bürgermeister Becker zu Oestrich und
8. als Mitglied des Wahlausschusses an Stelle des Herrn Dr.

Weil für die Zeit bis 1. April 1918
Herr Direktor Anton Liebler zu Eltville.
Weiter wurde' beschlossen:

9. unter Aufhebung des Beschlusses vom 10. Juni 1915 den
Bestimmungen vom 30. Jan . 1900, betr . die Anstellung der Kreis¬
kommunalbeamten zu Nr . 1 folgenden Zusatz zu geben:

„Die Probedienstzeit beträgt 6 Monate . Die Anstellung auf
Lebenszeit tritt erst nach Ablauf von drei Jahren ein. Bis dahin
kann Kündigung wegen eines wichtigen Grundes erfolgen. Die
Kündigungsfrist ist vierteljährlich , zusammenfällend mit dem ersten
Tage des Kalendervierteljahres ".
10. zur Bestreitung der Unterstützungen an die Familien der zum

Heeresdienst einberufenen Mannschaften weitere 760000 Mk., buch¬
stäblich: siebenhunderttausend Mark in Ergänzung der Beschlüsse
vom 17. Aug. 1914, 26 Jan . 1915, 10. Juli 1915 und 7. Okt. 1915
zu bewilligen und den Kreisausschuß zu ermächtigen, den Betrag im
Wege der Anleihe je nach Bedarf zu möglichst günstigem Zinsfüße
allmählich aufzunehmen, bei vorläufiger Tilgung mit mindestens
2°/, unter Zuwachs der ersparten Zinsen, soweit nicht Erstattung
aus Reichsmitteln eintritt.

11. bezüglich des Beitritts zu dem Patenvereine für die Land-
gemeinden des Kreises Stallupönen:

1. Der Rheingaukreis tritt dem für die Landgemeinden des
Kreises Stallupönen zu gründenden Patenvereiwe bei und über¬
trägt dem Kreisausschusse den Abschluß der näheren Ver-
einbarungen.

2. Der Kreis leistet als Beitrag eine einmalige Zahlung von
8000 Mk.

3. Diese Summe ist gleich den übrigen Ausgaben des Kreises
durch KreisabgabeN aufzubringen , soweit nicht die eigenen
Einnahmen des Kreises ausreichen;

12. 1. den Abschluß eines Vertrages mit dem Bezirksverbande
wegen Uebernahme der Unterhaltung der Vizinalwege zu genehmigen
unter Ermächtigung des Kreisausschüsses zur Festsetzung aller
näheren Bedingungen,

' 2. zur Deckung der Kosten, soweit sie nicht durch die Beiträge der
Gemeinden geschieht, zunächst die Summe von 3200 Mk. zur Ver¬
fügung zu stellen,

3. diese Summe gleich den übrigen Ausgaben des Kreises durch
Kreisabgaben auszubringen, soweit nicht die eigenen Einnahmen
reichen.

Der Entwurf des mit dem Bezirksverbande abzuschließenden Ver-
träges wurde vorgelesen und genehmigt.

13. der Kreishaltungsplan für 1916 wurde durch einstimmigen
Beschluß in Einnahme und Ausgabe auf die Summe von 331400 Mk.,
buchstäblich: dreihunderteinunddreißigtausendvierhundert Mark fest-
gestellt und

14. weiter beschloß der Kreistag einstimmig, für die Bezahlung
der Warenbezüge der Rhein-Mainischen Lebensmittelstelle zu Frank-
surt a. M. eine Bürgschaft bis zur Höhe von 21500 Mk. zu über-
nehmen.

Rüdesheim  a . Rh ., den 22. April 1916.
Der Kreisausschuß des Rheingaukreises.

L. 3556. Dem Ausschuß für deutsche Kriegsgefangene, Sitz
Frankfurt a. M , ist die Erlaubnis erteilt , bis einschließlich 30. Sep-
tember dieses Jahres innerhalb der Provinz Hessen-Nassau eine
Geldsammlung zu Gunsten deutscher Kriegsgefangenen in Frankreich
zu veranstalten. Gewerbsmäßige Sammler bleiben bei der Samm¬
lung ausgeschlossen.

Die Personen, die bei den Sammlungen beschäftigt werden,
sind der Ortspolizeibehörde, in deren Bezirk sie in Tätigkeit treten,
vorher namhaft zu machen. Die von der Ortspolizeibehörde zu-
gelaffenen Personen haben einen von ihr abgestempelten Ausweis
bei sich zu führen.

An die Ortspolizeibehörden.
Rüdesheim  a . Rh ., den 28. April 1916.

Der Königliche Landrat.

L. 3582. Ueber den Umfang des Begriffs „Zucker" im Sinne
der Bekanntmachung über die Bereitung von Kuchen vom 16. Dez.
1915 (RGBl. S . 823) sind Zweifel entstanden, zu deren Behebung
aus folgendes aufmerksam gemacht wird.

Nach der Absicht der Verordnung ist unter Zucker Rüben- und
Rohrzucker zu verstehen, und zwar in jeden Form und Art . Hiernach
trifft die Beschränkung insbesondere alle kristallisiertenZuckersorten,
Melis, Farin , ferner flüssigen Zucker, wie Zuckersirupe, Zuckerab-
läufe, flüssige Raffinaden , endlich sogenannten Kunsthonig oder dgl.,
Honigsirup, Fruchtsirup , Invertzucker.

Unerheblich ist es, ob der Zucker inländischen oder auslündychen
Ursprungs ist.

Stärkezuckerund Stärckesirup fallen nicht unter die Verordnung.
Rüdesheim  a . Rh ., den 28. April 1916.

Der Königliche Landrat.

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
L. 3600. In den nächsten Tagen lasse ich Ihnen eine Anzahl

Bekanntmachungen betreffend Musterungspflicht des Geburtsjahr¬
ganges 1898 sowie die Nachmusterung de? Jahrgänge 1897—1865
Wehrpflichtiger österreichischeroder ungarischer Staatsangehörigkeit
zugehen

Ich ersuche die Wehrpflichtigen genannter Staatsangehörigkeit,
deren Militärverhältnis nicht vollkommen geklärt ist, auf ungesäumte
Erfüllung der Militärpflicht zu dringen und sich gegebenenfalls so¬
gleich an das K. u . K. öst -ung . General-Konsulat in Frankfurt -M.
zum Zwecke der erforderlichen Klarstellung zu wenden.

Rüdesheim  a . Rh., den 28. April 1916.
Der Königliche Landrat.

Bekanntmachung.
An Full ermitteln sind zu haben:

Rumänische Kleie . . . 17,10 Mk. der Ztr.
Futter,ucker . . . . 15,80 „ „ „
Getrocknete Zuckerschnitzel 14,20 „ „ „
Häckselmelaffe. . . . 9,10 „ u. 13,30 Mk. „ „
Toifmelasse . . . 7,50 „ „

ferner Saatmais zu 28 Pfg. das Pfund.
Oestrich,  den 2. Mai 1916.

Der Bürgermeister: Becker.

Je nacbclem.
In den Gewässern des Mittelmeeres , irgendwo in der

Nähe der griechischen oder italienischen oder türkischen
Küste, ist wieder einmal ein englisches Linienschiff unter¬
gegangen. Das Flaggschiff des Konteradmirals Free-
mantle , der „Russell", das zehnte seiner Art , das die Eng¬
länder hergeben mußten, seitdem sie sich in den Kampf
mit uns gestürzt haben und, wie wir hoffen wollen, noch
lange nicht das letzte Grund ? Auf eine Mine ge¬
stoßen und gesunken — sagt die britische Admiralität.
Ist aber ein neutrales Handelsschiff auf offenem
Meere verunglückt oder ein Passagierdampfer mit
amerikanischen Schutzengeln an Bord den heimlichen
Tücken des Ozeans zum Opfer gefallen, dann weiß
Reuter sofort mit unfehlbarer Sicherheit zu melden,
daß wieder einmal ein deutsches Unterseeboot ein
Verbrechen gegen das Völkerrecht auf sich ge¬
laden habe. In den: einen Falle sträubt man sich
gegen den Zwang , die Überlegenheit und die Allgegenwart
der deutschen Tauchboote durch schmerzliche Tatsachen
immer wieder eingestehen zu müssen, wenn sich dafür
nicht zum mindesten irgendeine Herabsetzung des deutschen
Ansehens auf andere Weise eintauschen läßt . Im
andern Falle verleumdet man munter drauflos , um uns
mit diesem oder jenem neutralen Staat in Konflikt zu bringen,
gleichviel, ob unsere U-Boote wirklich dabei gewesen sind
oder nicht. Zur Not werden dann, wenn es gilt, Beweise
herbeizuschaffen, wie für die Torpedierung des „Sussex",
Zeugenaussagen erpreßt oder unterdrückt, je nachdem, und
Herr Wilson hat wieder neuen Grund , sich als Retter der
bedrohten Gesetze der Menschlichkeit aufzuspielen. Das
Geschäft bringt etwas ein, das ist wahr ; also warum sollen
die Engländer es nicht mit all der Gewissenhaftigkeit weiter
betreiben, die ihnen so schön zu Gesichte steht?

Da sie in Amerika ihr Ziel nahezu völlig erreicht
haben, wenden sie die gleichen Methoden jetzt im Umgang
mit Spanien an, das sich bisher allen Treibereien gegen¬
über völlig immun erwiesen hat. Weder die Regierung
noch die Bevölkerung dieses Landes haben sich in das
Kielwasser des Vierverbandes hineinziehen lassen, sondern
es im eigenen Interesse vorgezogen, an der seierlich ver¬
kündeten Neutralität festzuhalten und sie mit wahrer Un¬
parteilichkeit nach beiden Seiten hin zu handhaben.
Diese weise Haltung soll nun aber den Spaniern von
London aus durchaus und durchum verleidet werden.
Seit einiger Zeit wird jeder Unfall, der einem neu¬
tralen Schiffe zustößt, durch die englischen Depeschen¬
agenturen ohne weiteres dem „warnungslosen Torpedieren"
deutscher Unterseeboote zugeschrieben, und der sofort ein¬
setzende Hetzchor der Pariser Presse sorgt dann für das
nötige Echo in der spanischen Öffentlichkeit. Einige
spanische Dampfer , die in den letzten Wochen auf ihren
Fahrten zu Schaden gekommen sind, boten willkommene
Gelegenheit für diese Giftmischerei. Ohne daß die Unter¬
suchung oder gar das Ergebnis der Untersuchung ab¬
gewartet wurde , wußte Reuter sofort mit treuherzigem
Bedauern festzustellen, daß auch in diesen Fällen deutsche
Tauchboote am Werke gewesen seien, und man muß leider
sogen, daß einem Teile der spanischen Presse darüber die
anfänglich bewahrte kühle Ruhe nachgerade ver¬
loren zu gehen scheint. Der erste Eindruck solcher Dar¬
stellungen bleibt jedenfalls bei den Lesern der englischen
Telegramme und des französischen Aufgusses, der ihnen so
sicher folgt wie das Amen in der Kirche, hasten, und die
später nachhinkenden Berichtigungen und Aufklärungen
helfen wenig ; inzwischen hat sich, das Interesse neueren
Ereignissen zugewendet und ist bereits präpariert , sie von
vornherein in der Beleuchtung zu sehen, in die man den
Leuten die früheren Vorgänge gleicher oder ähnlicher Art
geflissentlich gerückt hat . Bis schließlich jede künstliche
Nachhilfe sich ganz und gar erübrigt , weil eben die
Stimmung endlich da ist, an deren Erzeugung Reuter
und Havas sinnreich gearbeitet haben. Diesem wohlüber¬
legten Feldzugsplane wird sich nur von Madrid aus mit
Erfolg entgegenwirken lassen, und verschiedene Anzeichen
sprechen dafür , daß unsere dortige diplomatische Vertretung
in dieser Beziehung auf dem Posten ist. Dabei kommt ihr
zustatten, daß die spanische Regierung ?aus Männern be¬
steht, deren kühle Besonnenheit durch aufgeregte Preß-
stimmen nicht so leicht zu erschüttern ist, die vielmehr den
Mut zeigen, der Wahrheit auch dann die Ehre zu geben,
wenn sie den mit fragwürdigen Mitteln heroorgerufenen
Erwartungen der öffentlichen Meinung nicht entspricht.

So dürfen wir hoffen, daß unsere guten Beziehungen
zu diesem Lande allen Verleumdungen zum Trotz weiter
bestehen bleiben werden.

Der Weltkrieg.
Der Kriegsbericht vom 29. April.

Nicht nur im Westen ist der „deutsche Frühling " an¬
gebrochen. Auch im Osten, auf den russischen Gefilden, die
eben den Rest der Schneeschmelze in sich sogen, ringt er
siegreich zum Licht. Während die Vierverbandpresse sich
über die deutschen Hammerschläge vor Verdun mit der
Hoffnung auf eine neue russische Angriffsbewegung zu
trösten suchte, zückte Hindenburgs gutes Schwert flammend
aus der Scheide und schlug dem russischen Heere tiefe
Wunden.

Ruffifcbe Niederlage am ]Varocz-bee.
6600 Gefangene ; 1 Geschütz , 28 Maschinengewehre.

10 Minenwerfer erbeutet.
Großes Hauptquartier , 29. April.

Westlicher Kriegsschauplatz.
_ Auf der Front zwischen dem Kanal von La Bassäe

und Arras andauernd lebhafter für uns erfolgreicher
Minenkampf. In der Gegend von Givenchy-en-Cohella
machten wir neue Fortschritte und wiesen zwei da¬
gegen angesetzte starke englische Handgranatenangriffe
blutig ab. — Im Maasgebiet sind abermals fran¬
zösische Gegenstöße an der Höhe „Toter Mann " und
östlich davon zum Scheitern gebracht worden. —
Unsere Abwehrgeschütze holten südlich von Moronvilliers
(Champagne) einen französischen Doppeldecker herunter;
seine Insassen sind tot. Oberleutnant Bölke schoß südlich
von Vaux das 14. feindliche Flugzeug ab.
Östlicher Kriegsschauplatz.

Südlich des Narocz -Sees machten unsere Truppen
qesteru einen Vorstoß, um die am 26 . März zurückge¬
wonnenen Beobachtungsstelle» weiter zu verbessern, über
die vor dem 26 . März von uns gehaltenen Gräben hinaus
wurde» die russischen Stellungen zwischen Stanarocze und
Gut Stachowce genommen. 5666 Gefangene mit 56 Offi¬
zieren, darunter vier Stabsoffiziere , ein Geschütz,
28 Maschinengewehre, 16 Minenwerfer sind in unsere Hand
gefallen . Die Russen erlitten außerdem schwere blutige Ver¬
luste, die sich bei einem nächtlichen in dichte» Masse» ge¬
führten Gegenangriff noch stark erhöhte». Der Feind ver¬
mochte keinen Schritt des verlorenen Bodens wieder zu
gewinnen.

Unsere Luftschiffe griffen die Bahnanlagen bei Wenden
und an der Strecke Dünaburg —Rjczyca an.
Balkan -Kriegsschauplatz.

Die Lage ist unverändert.
Oberste Heeresleitung . Amtlich durch das W.T.B.

l *

Der Kriegsbericht vom Sonntag.
TU Großes Hauptquartier , 30. April (WTB .)

Westlicher Kriegsschauplatz.
Mehrfach wiederholten die Engländer ihre Gegenangriffe

bei Givenchy-en-Gohelle ohne einen Erfolg zu erzielen.
Nördlich der Somme und nordwestlich der Oise fanden

für uns erfolgreiche Patrouillengefechte statt.
Links der Maas griffen gestern abend starke französische

Kräfte unsere Stellungen auf der Höhe „Toter Mann " und
die anschließenden Linien bis nördlich des Caurettes -Wäldchens
an. Nach hartnäckigen Kämpfen auf dem Ostabfall der Höhe
ist der Angriff abgeschlagen. Rechts des Flusses scheiterte
ein feindlicher Vorstoß nordwestlich des Gehöftes Thiaumont.

Ein feindlicher Flieger schoß über Verdun-Belleray im
Kampf mit drei Gegnern einen derselben ab.
Oestlicher Kriegsschauplatz.

Südlich des Narocz-Sees wurden nachts noch vier rus¬
sische Geschütze und ein Maschinengewehr erbeutet , sowie
dreiundachtzig Gefangene eingebracht.
Balkan -Kriegsschauplatz.

Nichts Neues.
Oberste Heeresleitung.

*

Der Kriegsbericht vom 1. Mai.
TU Großes Hauptquartier , 1. Mai (WTB .)

Westlicher Kriegsschauplatz.
Im allgemeinen ist die Lage unverändert.
An der Höhe „Toter Mann"  wurde auch gestern

heftig gekämpft.

Unsere Flugzeuggeschwader  belegten feindliche
Truppen -Unterkünfte westlich und Magazine südlich von
Verdun  ausgiebig mit Bomben. — Ein französischer Doppel¬
decker wurde östlich von Noyon im Luftkämpf abgeschoffen;
hie Insassen sind tot.
Oestlicher und Balkan -Kriegsschauplatz.

Keine Ereignisse von besonderer Bedeutung.
Oberste Heeresleitung.

-st

Prinz Leopold von Bayern über die Lage.
Ein Vertreter der „K. V." hatte mit dem General-

feldmarschall Prinz Leopold von Bayern eine Unterredung,
in der der Prinz erklärte, unsere Sache steht militärisch so
put, daß die Heimat mit vollstem Vertrauen der Zukunft
entgegensetzen kann. Der Gegner ist aber noch nicht mili¬
tärisch wehrlos gemacht, darum sind wir auch noch nicht am
Ende des Krieges. Draußen das deutsche Schwert , i» der
Heimat das deutsche Vertrauen , .dann muß der Tag kommen,
an dem wir unsere Weltstellung, zu der auch unsere ver¬
lorenen Kolonien gehören, wieder haben. Als Schürer des
Weltbrandes ist England anzusehen, wenngleich Rußland
tatsächlich begonnen hat . Der Klügste wollte Italien sein,
der mit eingeranntem Kopfe dasteht. Italien wird seine
Mittelmeerstellung an England und Frankreich verlieren und
auch in der Adria mit leeren Händen ausgehen. Italien
ist schon heute neben Montenegro ein Kriegsleidtragender.

Sin Uransportsckiff vor Saloniki versenkt.
Trotz aller Nachforschungen des Vierverbandes nach

den Schlupfwinkeln der deutschenU-Boote im griechischen
Meer will die deutsche„U-Äoot-Pest" vor Saloniki nicht
verschwinden. Das t in Saloniki vom General Sarrail
unterdrückte Blatt „Nea Alithia " berichtet in seiner letzten
Ausgabe:

Ein deutsches Unterseeboot hat vor Kara Bnrnu ein
großes Transportschiff torpediert. Das ist der zweite Fall
im Hafen von Saloniki.

Zum ersten Male drang am 12. März ein deutsches
v -Boot in den von zahlreichen Kreuzern und Torpedo¬
booten bewachten und durch Minen - und Kettensperren
umhegten Hafen von Saloniki ein und vernichtete ein
Transportschiff. Außerdem ist, wie erinnerlich, auch bei
Prevesa , an der griechischen Westküste, ein feindliches Trans¬
portschiss von einem deutschen U-Boot torpediert worden.

Der Untergang des Linienschiffes „Ruffell "'.
Die englische Admiralität teilte mit , daß das Flagg¬

schiff „Ruffell " im Mittelmeer ans eine Mine gestoßen



tirtb gesunken ist. 1'44  Mann werden vermiet , 676 wur¬
den gerettet.

Auf der „Russell" hatte Admiral Freemantle seine
«laage gesetzt. Er sowie 22 Offiziere sind gerettet. Das
ainienschiff „Russell" lief am 19. Februar 1901 vom
Stapel. Es batte 14220 Tonnen Wafieroerdrängung , war

vier 30.5-Zentimeter-, zwölf 15,2-Zentimeter- und
-wölf 7,6-Zentimeter-Kanonen bewaffnet und hatte vier
Torpedolancierrohre. Seine Geschwindigkeit betrug
Taii  Knoten . — Es ist durchaus nicht ausgeschlossen, daß
flIn Untergang der „Russell" nicht eine Mine die Schuld
trägt, sondern ein Torpedo eines deutschen U-Boots.

Amsterdam , 29. April.
Wie Reuter behauptet , ist der britische Dampfer

Jndustry"von einem U-Boot versenkt worden. Die Besatzung
sei in offenen Booten 120 Meilen von der nächsten Küste
m Atlantischen Ozean zurückgelassenund von dem ameri-

kanischen Dampfer „Finland " ausgenommen worden. Der
Dampfer „Jndustry " befand sich angeblich auf dem Wege
„ach einen: Hafen in den Vereinigten Staaten . — Ferner
M der dänische Schoner „Christtan " torpediert worden
ein. Er dürfte Bannware geführt haben.

österreidnsch -ungarilcher Deeresbericbt,
Amtlich wird verlautbart : ' Wien . 29. April.

Russischer Kriegsschauplatz.
Nördlich von Mlynow cm der Jkwa warfen Abtei¬

lungen der Armee Erzherzog Josef Ferdinand den Feind
aus seinen Bor -Stellungen . Es wurden ein russischer
Offizier, 180 Mann und ein Maschinengewehr einge¬
bracht. — Sonst die gewöhnlichen Geschützkämpfe.
Italienischer Kriegsschauplatz.

Gestern nachmittag hielt der Feind das Plateau von
Doberdo und den Görzer Brückenkopf, sowie einzelne Ort¬
schaften hinter der Front unter lebhaftem Geschützfeuer.
Unsere Flieger belegten die Bahnhöfe von Cermens und
San Giovanni di Manzano mit schweren Bomben. —
Auch an der Dolomitenfront war der Ärtilleriekampf
stellenweise ziemlich heftig. Am Col di Lana wurde ein
neuerlicher feindlicher Angriff auf unseren Gratstützpunkt
abgewiesen.
Südöstlicher Kriegsschauplatz.

Urwerändert.
Der Stellvertreter des Chefs des GeneralstuÄe-

v. Hoefer . Feldmarschalleutnant.
*

Oesterreichisch-uugarischer Heeresbericht.
TU Wie «, 30. April. (WTB. Nichtamtlich.) Amtlich

»ird verlautbart:
Russischer Kriegsschauplatz.

Nördlich von Mlynotw sind unsere Abteilungen vor über¬
legenen russischen Angriffen aus den am 28 dieses Monats
erkämpsten russischen Vorstellungen wieder zurückgenommen
worden. Die Zahl der gestern gemeldeten Gefangenen ist
auf mehr als 200 angewachsen.
Italienischer Kriegsschauplatz.

Die Geschützkämpfe, die an vielen Stellen der Front ge¬
führt werden, gingen nicht über das gewöhnliche Maß hinaus.
Zeitweise stand die Stadt Görz wieder unter Feuer . Unsere
Meger bewarfen die feindlichen Barackenlager bei Villa
Äsektina mit Bomben. Nach glücklich bestandenem LüftkaMpf
lehrten sämtliche Flugzeuge wohlbehalten heim. Bei San
Daniele del Friuli kämpfte ein eigener gegen 4 feindliche
Meger und zwang einen im Sturzflug niederzugehen. Im
Ädamello-Gebiet griffen italienische Abteilungen, die von
Doffo di Genova vorrückten, unsere Stellungen am Topete-
Paß an.

Der italienische Pressebericht vom 28. dieses Monats
«nthäkt die gänzlich erfundene Behauptung , daß unsere In¬
fanterie immer häufiger von ErptvsionsgeschosienGebrauch
mache. Demgegenüber sei nur festgestellt, daß die italienischen
Handlungen wider das Völkerrecht (Verwendung von Explosiv¬
geschossen undGasgranaten -Beschießungdeutlich gekennzeichneter
Tanitätsanstalten, Kirchen uüd Klöster usw.) als so häufig
vorkommend nicht mehr verzeichnet werden,
südöstlicher Kriegsschauplatz.

Unverändert.
Der Stellvertreter des Chefs des Generakstabes:

v. Höfer,  Feldmarschalleutnant.
*

Verlustreiche Angriffe der Italiener.
TU Wien , 1. Mai . (WTB . Nichtamtlich.) Amtlich

wird verlautbart:
Russischer und südöstlicher Kriegsschauplatz.

Nichts Neues.
Italienischer Kriegsschauplatz.

Die Lage ist unverändert . Im A d a m e l l o - Gebiet
wiesen unsere Truppen die feindlichen Angriffe, die sich haupt¬
sächlich gegen den Fargorida -Paß richteten, unter beträcht¬
lichen Verlusten  der Alpini ab.

Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
v. Höfer,  Feldmarschalleutnant.

Kleine Kricgeport.
Berlin , 29. April. Der Orden Tour Is mlrite wurde

dem Oberleutnant der Reserve Bud decke, zurzeit in tür-
Achen Diensten, verliehen. Die Leistungen des Oberleut,
nants Buddecke als Flieger find in der letzten Zeit im
türkischen Heeresbericht wiederholt genannt worden.

Berlin , 29. Aprll. Der Kaiser hat Herrn Krupp
t). Bohlen in Anerkennung der Kriegsleistungen der Firma
Krupp das Eiserne Kreuz 1. Klasse im Großen Haupt-
Martier persönlich überreicht.

London , 29. April. Das Kriegsamt teill mit. daß ein
versuch, ein Schiff mit Lebensmitteln nach Kut el Amara
lu senden, mißglückt ist. Das Schiff geriet etwa 8 Kilo¬
meter östlich von Kut el Amara auf Grund.

London , 29. April. Lloyds meldet, daß der dänische
Dampfer „Johann " in die Luft geflogen ist.

Der irische Hufftand.
Nach Berichten von Augenzeugen.

Alle Beschwichtigungs- und Verschleierungskünste der
Müschen Regierung haben nichts genutzt, die Wahrheit
sMer die Vorgänge in Irland dringen in die Öffentlichkeit
ao zeigen, daß es sich durchaus nicht um eine unbedeutende

^evolte in Dublin handelte, wie man in London be-
sondern um eine energische Aufftandsbewegung,

cren Tragweiten noch nicht abzusehen find.

Geschütz- und Maschinengewehrfeuer lärmte ohne
Unterlaß durch die Straßen Dublins , das Kanonenboot
„Liffey " bombardierte gleichzeitig die Stadt , schoß die
„Freiheitshalle " und eine Bäckerei zusammen, die Re¬
bellen errichteten eine feste Stellung auf dem Platz
St . Stephansgreen und befanden fich Ende der vorigen
Woche noch im Besitz der Biskuitfabrik von Jacobs , des
Postamtes , des Gerichtsgebäudes und einer Eisenbahn¬
station. Die Truppen schosse» mit Kanonen aus diese
Punkte und verwendeten Rauchbombe»! zum Angriff.

Kein einzelner englischer Soldat oder Mattose durfte
fich auf den fern von den eigentlichen Kampfstellen ent¬
fernten Stadtteilen sehen lassen, ohne daß er sofott be¬
schossen wurde. Auf dem von den Aufständischen gehaltenen
Postamte wehten zwei Fahnen , rechts die grüne der
Sinn -Feier , links eine gelbe. Die grüne Flagge trug
kurz in gelben Lettern die Aufschrift:

Irische Republik.
Vor diesen Fahnen veranstalteten die, Aufständischen

andauernde stürmische Kundgebungen. Mehrmals ent
brannten um das Schloß herum hefttge Kämpfe. So oft
eine Bewegung im Schloß die Aufmerksamkeitder Rebellen
erweckte, eröffneten sie starkes Feuer . Im Südoiertel
Dublins hielt das Schießen tagelang an. Nirgends wurde
die Zivilbevölkerung belästigt, gleichgültig, ob es sich um
Iren oder Engländer handelte, nur Militär und Re¬
gierungsbeamte wurden angegriffen. Einige Straßen waren
durch Stacheldraht gesperrt. Offenbar werden die Auf¬
ständischen aus der Umgebung Dublins andauernd unter¬
stützt. Telegraphen- und Eisenbahnverbindungen hatten
die Sinn -Feiner unterbrochen, Papier - und Metall¬
geld im Hauptpostamt sollen durch die Auf¬
ständischen beschlagnahmt worden sein. Offettbar
kommandiert Feldmarschall French die zur Unterdrückung
der Bewegung entsandten Truppen , denn er meldet, biefe,
machten befriedigende Fortschritte. Dabei gab French aber
zu, daß die Rebellen große Teile der Stadt und zahlreiche
Barrikaden noch hielten. Durch Brände wurde beträcht-
licher Schaden angerichtet.

Weitere Stützpunkte hat der Aufstand in den Graf¬
schaften Galway und Ermiscorthy , auch aus Killarney,
Cloumel und Gorey werden Unruhen gemeldet.

Der Leiter des Aufstandes
soll der bekannte Arbeiterführer Laskin sein. Er war
bereits 1912/13 Führer der großen Streikrevolien in
Liverpool und Dublin , bei welchen die streikenden Arbeiter
den Truppen regelrechte Schlachten lieferten und ein
weiteres Blutvergießen nur durch das Nachgeben der
Regierung verhindert wurde . Die Aufständischen setzen
sich augenscheinlich aus Syndikalisten und katholischen
Nationalisten zusammen, denen im Juli 1914 infolge der
Bewaffnung der protestantischen Ulstermänner von Re¬
gierungsseite gestattet werden mußte, sich ebenfalls zu be¬
waffnen. Im Juli 1914 musterten die katholischen Natio¬
nalisten etwa 26 000 bewaffnete Männer in Dublin , Cork
und anderwärts im Westen und Süden Irlands aus.
Nach einigen Meldungen soll General Maxwell zur Be¬
kämpfung des Aufstandes berufen werden, nach anderen

' Lord Kitchener als Brzekönig seine Landsleute zur Raison
bringen. Die Revolution hat in den irländischen Kreisen
Amerikas die größte Sensation verursacht und ein leb¬
haftes Echo gefunden.

*

Das Ende des Dubliner Ausstandes.
TU Rotterdam, 2. Mai. (Ktr. Frkf.) Nach einer

offiziellen englischen Meldung soll die Ruhe in Dublin wieder
hergestellt sein, da alle Rebellenführer sich ergeben haben.

Von freund und feind.
sAllerlei Draht - und Korrespondenz - MeldunaenZ

Miederaufrollung der Bewaffnungsfrage.
Berlin , 29. April.

Ein Rundschreiben der nordamerikanischcn Regierung,
das sich mit der Frage der Bewaffnung von Handelsschiffen
befaßt, ist gestern abend bei der hiesigen amerikanischen
Botschaft eingetroffen und dem Botschafter Gerard ins
Große Hauptquartier zur Übermittlung an die deutsche Re-
gierung nachgesandt worden.

Ebenso sind zwei durch den Grafen Bernstorff unter
Vermittlung der Regierung von Washington an das Große
Hauptquartier gerichtete chiffrierte Depeschen auf dem
gleichen Wege an ihren Besttmmungsort geleitet worden.

Griechenlands unnachgiebiger Standpunkt.
Budapest , 29. April.

Die griechische Regierung beharrt , wie aus Athen be¬
richtet wird , auf ihrem unnachgiebigen Standpunkt gegen¬
über dem Verlangen, serbische Truppen auf dem Landwege
nach Saloniki schaffen zu dürfen. Auf das Vorhalten des
serbischen Gesandten, Griechenland werde vielleicht eines
Tages das serbische Heer benötigen, soll Skuludis geant¬
wortet haben: Wenn der Verband auf seine Forderung be¬
stehe, werde Griechenland alle Eisenbahnbrücken und Tunnels
sprengen: wenn aber die Serben den Wasserweg durch den
Korinth-Kanal benutzen, werde Griechenland sich auf einen
formellen Protest beschränken.

Das wäre dann der 64. Protest . Denn ein englisches
Blatt leistet sich soeben den Scherz, auszurechnen, daß
Griechenland bis jetzt 63 Proteste gegen Übergriffe der
Vieroerbändler — an einem Tage der vorletzten Woche
allein sechs — abgesandt habe-

Venizelos warnt vor dem Vierverbandl
Amsterdam , 29. April.

Wie man aus einem Aufsatz in der „Times " erfährt,
hat Herr Venizelos in der Athener Zeitung „Keryr" seinem
bedrängten Herzen in einem Warnruf an sein Vaterland
Luft gemacht. Vor wem kann Herr Venizelos das
griechische Volk warnen ? Vor wem anders wohl als vor
dem bösen Deutschland und seinen Verbündeten! Weit
gefehlt. Venizelos richtet sich — wenn auch auf dem Um¬
wege einer Anklage gegen die griechische Regierung —
gegen niemand anders als gegen den Vieroerband und vor
allem gegen England . Er wirst nämlich die Frage auf,
warum gewisse Kreise in England zurzeit einer Ver¬
ständigung mit Bulgarien das Wort reden, und findet,
daß eine solche Verständigung nur auf Kosten von Serbien
und natürlich auch Griechenlands geplant sei. „Was
müffen wir tun ", so rust er aus , „um einer solchen Gefahr
zu begegnen?"

Also selbst in diesem Kopfe, der bisher nur von Eng¬
land das Heil erwartete , dämmert die Erkenntnis auf, daß
der Vierverband Griechenland nur als die Zittone be¬
trachtet, die man ausquetscht und dann unbekümmert bei
Seite wirst.

General JMahon wird nicht empfangen!
Athen , 29/April.

Der Befehlshaber der englischen Truppen in Saloniki,
General Mahon , hatte eine Audienz beim König Kvnstanttn

uarvqesucyt, um n,tt diesem über die schwebenden Streit¬
fragen zu beraten. Die Regierung teilte dem Gesandten
»nit, daß der König nicht in der Lage sei, mit General
Mahon über die »nilitärischen und noch weniger über die
diplomattscheu Fragen zu sprechen.

Danach muß sich in Athen tatsächlich manches gewendet
haben. Denn noch vor einem Monat wurde derselbe
General vom König Konstantin empfangen und besprach
sich mit ihm länger als eine Stunde.
Das [Märchen von der „großen “ Serbenarmee.

Belgrad , 30. April.
Viel Geschrei, wenig Wolle — dieses Wort scheint die

beste Beurteilung der in den letzten Tagen so oft er¬
wähnten „neuaufgestellten" Serbenarmee zu sein. Zu der
Erklärung des serbischen Ministerpräsidenten Paschitsch, daß
die serbische Armee noch 200 000 Mann zähle, schreiben die
„Belgrader Nachrichten":

„In Wirklichkeit besteht die serbische Armee aus herab¬
gekommenen und durch Seuchen dezimierten Flüchtlingen,
deren größter Teil vor kurzem wegen einer stattgehabten
Meuterei nach Biserta ttansportiert wurde, während ver¬
einzelte Gruppen in den Jnterniemngslagern der Entente
untergebracht sind und hungern müssen. Diese Armee zählt
alles in allem 20 000 Mann , und ist, wie Paschitsch selbst
bemerkte, mit allem Erforderlichen versehen, außer mit
Uniformen, Munition und Waffen.

poUtifcbe Rundfcbäu.
Deutsches Reich.

+ Eine Anzahl hervorragender bulgarischer Abgeord¬
neter werden demnächst in Berlin eintteffen und zwar
voraussichtlich um den 8. Mai herum. Unterwegs werden
sie Budapest und Wien berühren. Vor Anttitt ihrer Reise
am Sonntag waren die Abgeordneten in Sofia vom
deutschen Gesandten Grafen Obersdorff zu einem Abschieds¬
essen geladen, bei dem von beiden Seiten das Bündnis
zwischen Bulgarien und den Mittelmächten gefeiert und
bekräftigt wurde.

Schwett.
X Da dieser Tage wieder ein deutscher Flieger irr¬

tümlich die Schweizer Grenze überflogen hat, ist jetzt in
Bern von deutscher Seite amtlich mitgeteilt worden, daß
in Zukunft alle Flüge in der dem schweizerischen Gebiet be¬
nachbarten Gegend unterbleiben werden. Der schuldige
Flieger ist sttafweise aus dem Fliegerkorps entfernt worden.
Nach diesen von der deutschen Heeresleitung freiwillig
getroffenen einschneidenden Maßnahmen dürfte jeder Grund
zu weiteren Auseinandersetzungen zwischen der Schweiz
und Deutschland, behoben sein.

China.
x Die Herrschaft Juanschikais endgültig gescheitert,

das scheint̂ die zutreffendste Kennzeichnung der Lage zu
sein. „Nowoje Wremja " berichtet aus Peking, die Garni¬
sonen der Provinz Kansu, Fukien, Anhoi, Hupeh haben sich
von Peking losgesagt, so daß bis jetzt zehn der wirtschaft¬
lich wichtigsten Provinzen ihre Selbständigkeit erklärt
haben. Die Vertteter der Südprovinzen , die Juanschikai
einlud, in den Pekinger Ministerrat einzutteten, weigerten
sich, der Einladung nachzukommen. Angeblich beschloß eine
Anzahl höherer militärischer Befehlshaber, nach Äeratung
in Nanking, sich den Aufständischen anzuschließen.

Lokale u. Vermischte Nachrichten.

Auszeichnungen vor dem Feinde.
, *« Eltville , 1. Mai. Wegen bewiesener Tapferkeit

wurde der Artillerie-Unteroffizier Fritz Fein  dahier mit
der Verleihung des Eisernen Kreuzes 2.  Klaffe aus¬
gezeichnet.

*

X Oestrich, 1. Mai . In Paketen an Kriegsgefangene
in Rußland dursten bisher Waren, deren Einfuhr sonst in
Rußland verboten war , nicht enthalten sein. Als Ausnahme
von diesem Verbot ist jetzt russischerseits zugestanden worden,
daß in den Paketen an deutsche Kriegsgefangene Schweine¬
fleischwaren, russische und fremde Münzen und mit künstlichen
Zuckerstoffen versüßte Nahrungsmittel nach Rußland einge¬
führt werden dürfen.

-< Niederwalluf, 1. Mai. Der Fährbetrieb
Niederwalluf . Budenheim  ist von heute ab durch
Pachtung auf die Zivilgemeinde übergegangen. Die Ge¬
meinde beabsichtigt, sofort ein Motorboot zu beschaffen und
den Fährbetrieb durch festgelegten Fahrplan zu unterhalten.
Im Interesse von Touristen Und sonstigen, die Fähre be¬
nutzenden Fremden ist diese Maßnahme durchaus zu begrüßen.

-j- Neudorf -Rheingau, 1. Mai . Die Verwaltung der
vorm. C. v. R e i che n a u'schen und AlbertWetzel  l'schen
Weingüter versteigerte heute hier 61 Nummern 19l4er und
1915er Neudorfer Weine, darunter auch ein Halbstück Rot¬
wein. Die sämtlichen Weine wurden leicht und glatt zu
schönen Preisen abgenommen. Unter den Lagen waren
Kleimert, Kirschgarten, Schlenzenberg, Enkersberg, Vorder¬
verb, Pfaffenberg, Langenberg, Ammeibach, Platte , Heck,
Wildsau, Kreuz, Mückenberg, Kirchweg, vertreten . Bezahlt
wurden für 7 Halbstück 1914er 580—960 Mk., zusammen
4950 Mk., durchschnittlich für das Halbstück 707 Mk. Ein
Halbstück 1915er Portugieser Rotwein erbrachte 920 Mk.
Für 52 Halbstück 1915er Weißwein wurden 830—3550 Mk-,
1 Biertelstück 1680 Mk., zusammen 73 670 Mk., durch-
schnittlich für das Halbstück 1403 Mk. erlöst. Die höchsten
Stückpreise stellten sich auf 4000 , 4120 , 4520 , 5200 , 5360,
6720 und 7100 Mk. Der gesamte Erlös betrug 79 540
Mk. ohne Fässer. Die Naturreinheit der Weine wurde aus¬
drücklich gewährleistet.

% Erbach -Rheingau, 1. Mai . Vom herrlichsten Früh-
lingswetter begünstigt, empfingen ani gestrigen Weißen Sonn¬
tag in der hiesigen Pfarrkirche 54 Kinder die erste heilige
Kommunion, darunter 29 Mädchen und 25 Knaben. Biele
heiße Wünsche und Gebete sind aus diesen Kinderherzen
emporgestiegen (bei den meisten befindet sich der Vater im
Felde) und flehten um ein baldiges Ende des Krieges. Möge
der allmächtige Gott das Gebet aller erhört haben k

--- Winlttl , 1. Mai. Die werktäglichen Schalterdienst¬
stunden bei dem hiesigen Kaiserlichen Postamte werden vom
5. Mai ab auf die Zeiten von 8—12 Uhr vormittags und
von 3—7 Uhr nachmittags beschränkt werden.

ß Winkel , 1. Mai . Das von dem 1905 dahier ver-
storbenen Herrn Frühmesser Eberhard Giesen  ge¬
stiftete Stipendium,  das zurzeit 530 Mk. jährlich be¬
trägt , wird nach Wegfall der bisher darauf ruhenden Leib-



,c«ten nunmehr zur Bewerbung ' ausgeschrieben. Um das-
selbe können sich nach den Statuten des Knabenseminarsonds
bewerben bedürftige Zöglinge der Diözesankonvikte, die Nei¬
gung und Befähigung zum geistlichen Stand haben und
wenigstens vollkommen genügende Klassenleistungen aufweisen.
Bevorrechtigt sind Verwandte des Stifters , nach diesen Kon¬
viktszöglinge aus den Pfarreien Winkel, Johannisberg und
Herborn. Die Verteilung des Stipendiums unter mehrere
gleich würdige Bewerber bleibt Vorbehalten. Gesuche um
Verleihung des Stipendiums sind bis zum 1. Juni bei dem
Bischöflichen Ordinariat in Limburg einzureichen.

<£ Geisenheim, 1. Mai . Die hiesige Stadtverordneten¬
versammlung beschäftigte sich nochmals mit der Angelegen¬
heit der Uebernahme der Vizinalwege durch den Bezirks¬
verband Die Stadt hat . bekanntlich zuletzt den Beschluß
gefaßt, die Kosten aufzubringen , wenn der Kreis ein Viertel
der Kosten übernehme und die Zahlung seitens der Stadt
erst am 1. April 1918 zu beginnen brauche. Das Land¬
ratsamt hat dazu mitgeteilt , daß der Kreis bereit sei, der
Gemeinde Geisenheim den jährlichen Zuschuß von einem
Viertel der Kostensumme beizusteuern, aber die Bedingung
hinsichtlich der Zahlung nicht annehmen könne, weil am 1.
April 1916 schon die Uebernahme erfolge, auch alle anderen
Kreisgemeinden bereits sich angeschlossen hätten. Die Ver¬
sammlung beschloß den letzten Beschluß aufrechtzu erhalten. —
Da auf dem Rathaus die Arbeiten sich überaus gehäuft
haben und die Arbeitskräfte damit kaum fertig werden können,
soll der Versuch gemacht werden, den hiesigen Bürgermeister,
der fast seit 2 Jahren im Felde steht, wenigstens auf einige
Zeit zu reklamieren.

j) Rüdesheim a. Rh ., 30. April . Es sind vielfach
Klagen darüber laut geworden, daß unsere Gefangenen im
Ausland, namentlich in Rußland , die an sie gerichteten Pa¬
kete, Briefe, Karten und Geldsendungen nicht erhalten. Ab¬
gesehen von anderen Umständen liegt dies wohl zum großen
Teil daran , daß die für die Kriegsgefangenen bestimmten
Sendungen mangelhaft adressiert sind. Dies gilt insbesondere
von den nach Rußland bestimmten Sendungen, wo Sprache
und Schrift besondere Schwierigkeiten bieten und häufig dazu
führen, daß die Gefangenen selbst ihre Adressen falsch oder
ungenau angeben. Es empfiehlt sich deshalb dringend, daß
die von Vereinen oder Privatpersonen an Gefangene im Aus¬
land gerichteten Briefe , Karten , Pakete und Geldsendungen
durch Vermittelung der für diesen Zweck bestehenden Auskunsts¬
stellen vom Roten Kreuz gehen. Als solche kommt für den
Rheingaukreis in Frage : die Hilfe für kriegsgefangene Deutsche
in Wiesbaden. Schloß. Diese Stelle besitzt Verzeichnisse der
Gefangenenlager im Ausland , ist über die in Deutschland und
im Ausland für den Postverkehr getroffenen Bestimmungen
unterrichtet und kann auch sonst Auskunft über Lager- und
Postverhältnisse geben.

X Aus dem Rheingau , 1. Mai . In der letzten Zeit
sind vom Kreiskomitee vom Roten Kreuz für den Rheingau¬
kreis aus den gesammelten Geldern außer für die vielen
Liebesgaben für unsere Feldgrauen 200 Mk. dem Hilfsaus-
ichuß für die Deutschen in Britisch-Südafrika , 250 Mk. dem
Ausschuß für fahrbare Kriegsbüchereien, 300 Mk. dem
Deutschen Vereine für Sanitätshunde , 100 Mk. dem Deutschen
Kriegerhilfsbunde überwiesen worden. Das Rote Kreuz war
in allen diesen Fällen um Veranstaltung von Sammlungen
für die genannten Ausschüsse gebeten worden. Das Kreis¬
komitee, das ja für alle Zwecke des Roten Kreuzes allge¬

meine Sammlungen , hauptsächlich jetzt die bekannte Wochen- :
sammlung veranstaltet , glaubte aber von solchen Sonder - ■
sammlungen absehen zu sollen und gab datier aus seinen i
Beständen größere Beträge für die genannten Veranstaltungen !

* Ein von Amöneburg stammender Krieger war seit !
19. März 1915 als vermißt gemeldet; alle Nachforschungen?
nach demselben hatten bis jetzt keinen Erfolg. Da traf !
gestern das erste Lebenszeichen von demselben ein und zwar !
eine Postkarte , auf der er schreibt, daß er sich in Rasdolnoje j
bei Wladiwostok in russ. Gefangenschaft befinde und daß es i
ihm gut geht. Große Freude erregte diese Botschaft !
bei den Angehörigen des Kriegers, die denselben längst für !
tot hielten.

<£, Mainz , 2. Mai . Die W i n z e r - G e n o s f e n - ;
schaftAlsheim  brachte am Freitag in Mainz 91 Nummern j
1915er Alsheimer Weißweine zum Ausgebot, unter denen !
die Lagen Ohligstück, Goldberg, Sandhöhle, Steinland , Hohen- !
becg, Weißmühle, Pappen und Karstweg vertreten waren , i
Die sämtlichen ausgebotenen Weine, naturrein , wurden glatt j
verkauft. Die Schätzungen wurden meist bedeutend über- :
schritten. Bezahlt wurden für das Stück 1915er 1110—1500 j
Mk., durchschnittlich 1305 Mk. Der Gesamterlös stellte sich j
auf 118 700 Mk. ohne Fässer.

* Nahrungsmittelschwindel . Der Herr Polizeipräsident l
in Frankfurt -M . gibt bekannt: „Die Firma Julius !
Weimann  in Frankfurt -M. hat kondensierte Milch , !
„Marke Suevia ", in Tuben in den Verkehr gebracht, !
welche zu einem übermäßig hohen Preis verkauft wird , j
Durch Sachverständigengutachten ist festgestellt, daß eine l
solche Tube einen reellen Nährwert von 4 —5 Pfg . als !
Materialwert enthält , aber 55 Pfg.  für den !
Konsumenten kostet . Der Konsument ist also um 50 Pfg . l
geschädigt, wenn er eine solche Tube einkauft Der Wert j
der Tube und der Spesen des Verkäufers, welcher mit 30 !
Pfg . berechnet wird , kann daran nichts ändern, weil diese j
für den Konsumenten kaum in Betracht koinmen. Straf - '
verfahren ist eingeleitet."

O Das Kriegsministerimn und die Mode. Auf be- |
zügliche Eingaben hat das Krtegsmmistermm in Berlin !
vorgesorgt, daß die Herbst- und Wintermode eine andere j
Richtung einschlägt.

So teilte das stellvertretende Generalkommando des
7. Armeekorps in Münster dem Verband Westmark der !
deutsch-völkischen Partei mit. Der Verband hatte eine
Eingabe an das Generalkommando gerichtet, die sich gegen
die herrschende Mode wandte und energische Maßnahmen
zu deren Bekämpfung verlangte. Das stellvertretende
Generalkommando hatte diese Eingabe dem preußischen
Kriegsministerium weitergegeben und erteilte nun die oben
wredergegebene Auskunft.

O Mangel an Soda . Die Knappheit der Seife ver-
anlaßte viele Hinweise auf ihren Ersatz durch Soda . Für
Soda wurden am 22. April „Richtpreise" festgesetzt, d. h.
die Preisprüfungsstelle erklärte, daß die Händler , die
den üblichen Kleinhandelspreis überschreiten, strafbar seien.
Seit dieser Zeit ist Soda nicht für Geld und gute Worte
zu haben. Eine Umfrage, die der Berl . Lok.-Anz. dieser-
halb veranstaltete, ergab, daß Soda tatsächlich knapp ge¬
worden ist. Sie wird aus Kochsalz oder Steinsalz ge¬
wonnen und ist ein gutdeutsches Erzeugnis . Da nun zahl¬
reiche Fabriken . die ihrerseits Soda als Haupt - oder Neben¬
produkte gewinnen, mangels geeigneter Arbeitskräfte und
Rohmaterials feiern müssen oder Betriebseinschränkungen
oorgenommen haben, da weiterhin die vorhandenen Vor¬

räte zusammengeschmolzen sind, so ist die Knappheit hier¬
durch erklärlich. Es müßte also darauf gesonnen werden,
daß die Fabriken wieder genügend arbeiten und erzeugen
können.

O Reicher Kindersegen in Berlin . Im Februar
brachten in Berlin fünf Mütter , die im Alter von 48 bis
45 Jahren standen, ihr 16., 17., 18., 19. und 20. Kind zur
Welt. Alle fünf Spätlinge , zwei Mädchen und drei Knaben,
blieben am Leben.

□ Zur Verwertung der nächsten Obsternte . In letzter
Zeit ist es zweifelhaft geworden, ob wir im Sommer über
ähnlich große Zuckermengen wie im vergangenen Jahre
werden verfügen können. Es ist aber erwünscht, daß die
Bereitung von Marmeladen. Obstkraut und ähnlichen als
Butterersatz verwendbaren Produkten aus Obst eher in
gesteigertem Maße stattfindet. Es muß deshalb jetzt schon
angeregt werden, daß sowohl die Konservenfabriken wie
die Obstproduzenten sich mit Trockenapparaten ausrüsten,
um diejenigen Mengen von Früchten, die wegen Mangels
an Zucker nicht sofort eingekocht werden können, zunächst
zu trocknen, damit sie dann, sobald der Zucker der neuen |
Ernte in beliebigen Mengen erhältlich ist. endgültig zu
Marmeladen usw. verarbeitet werden. Es gibt ja für die
größeren Fabriken auch noch andere in Betracht kommende
Methoden, wie etwa das Bereiten von stark eingedickten
haltbaren Saften ohne Zucker, denen dann erst später der
nötige Zuckergehalt beigemengt wird. Für die Obstprodu¬
zenten kommt aber wohl im wesentlichen nur das Dörren .
in Betracht, und darum sollte zeitig darauf gewirkt werden,
daß sich diese Leute der Größe ihrer zu erwartenden Obst¬
produktion entsprechend mit Darren ausrüsten. Glücklicher¬
weise ist ja ein Teil unseres Obstes so zuckerreich, daß er ■
auch ohne Zusatz geeignete Marmeladen liefert. Das gilt
für viele Birnen. Äpfel. Pflaumen. Es muß deshalb be¬
sonderer Wert darauf gelegt werden, daß Obstmus usw. aus
diesen Früchten in möglichst großem Umfange erzeugt wird.
Die Verwertung der zuckerärmeren Früchte, des Fallobstes
u. dergl. ist aber auf.die vorher angedeuteten Methoden an-
gewlefen. .

m Himmelserscheimmgen im Mai . Die Tageslänge
nimmt im Laufe des Monats von 14 Stunden 53 Minuten
bis auf 16 Stunden 23 Minuten zu. Die Auf- und Unter¬
gangszeiten der Sonne sind nach der neuen „Deutschen
Sommer-Zeit" am 1, d. Mts . 5 Uhr 37 Minuten und
8 Uhr 30 Minuten, am 10. d. Mts . 5 Uhr 21 Minuten und , a
8 Uhr 45 Minuten, am 20. d. Mts . 5 Uhr 5 Minuten und
9 Uhr, am 31. d. Mts . 4 Uhr 52 Minuten und 9 Uhr
15 Minuten. An diesen Zeiten kann man so recht die Vor¬
züge der neuen Sommerzeit erkennen: es wird jetzt also erst
in den späten Abendstunden dunkel. — Zu Beginn des
Monats , am 2. morgens 7 Uhr, haben wir Neumond.
Das erste Viertel erreicht unser Trabant am 10. vormittags
11 Uhr, und am 17. nachmittags 4 Uhr haben wir Vollmond.
Das letzte Viertel wird am 24. morgens 7 Uhr erreicht, und . \
am 31. d. Mts . 10 Uhr abends verschwindet der Mond !
wieder als Neumond. Wir haben also in diesem Monat
5 verschiedene Mondphasen, was ziemlich selten ist. — Von
den Planeten ist der Merkur im ersten Drittel des Monats
bis zu 1V2 Stunden am nordwestlichen Abendhimmel zu
beobachten; er wird in der zweiten Monatshälfte wieder
unsichtbar. Die Venus, die wir als Abendstern im Nord¬
westen glänzen sehen, ist zunächst etwa 4 Stunden , später
nur noch 2V2 Stunden zu sehen: sie erreicht gegen Ende
d. Mts . ihren höchsten Glanz. Der Mars ist zunächst
53/4 Stunden , später nur noch 3 Stunden zu beobachten.
Der Jupiter bleibt auch im Mai noch unsichtbar. Der Sa¬
turn verschwindet bereits vor Mitternacht unter und ist am
Ende d. Mts . nur noch etwa 3/4 Stunden sichtbar

Verantwortlich: Adam Etienne,  Oestrich.
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j. Zahns Salbe, Oberingelheim.

Junger tüchtiger

und Kellerarbeiter gesucht.
Näheres Geschäftsstelle d. Bl,

bei sofortiger Vergütung sucht
BucMiudurii<U$

Rbeingausr Biirgerfreiwi
Oestrich.

Ein kräftiger

Arbeiter,
der alle Feldarbeit versteht,
findet täglich dauernde Be-
fchäftigung gegen hohen,Lohn,

I . B . Bibo , Oeitrich.

Untere neuen Hriegskarten
haben bei unseren Abonnenten einen so großen Beifall gefunden, daß wir zu unserem Bedauern zeitweise nicht in der Lage sind, der über Erwarten zahlreichen Nachfrage zu genügen. —
Unterdessen ist eine nttte Auflage erschienen, in der alle durch die Ereignisse auf dem Kriegsschauplätze zur Bedeutung gelangten Orte und Gegenden eingehend Berücksichtigungfanden. —
Wir können wieder liefern:

Aarte vom westlichen Arieasscboupl-tz  k A irte vom Östlichen Rrieasschauplatz
(Von Glasgow in England bis Spanien — und von Berlin bis Bordeaux .) | (Von Petersburg bis Skutari — und von Kiew bis Berlin .)

Karte vorn italienischen Kriegsschauplatz  j Karte vom Balkan-Kriegsschauplatz
Marrttä» 1 : 2200000— formal starr Harte 63, 90 cm.

Einzelheiten aufweisen. In mehrfachem Farbendruck hergestellt, geben sie bei
klarer , gut lesbarer Beschriftung ein schönes übersichtliches Kartenbild . —
Die Ränder jeder Karte enthalten 180 KrirgsfAhnchen der verschiedenen
Armeen zum Ausschneidenu. Aufstecken auf Nadeln. Lieferung gegen Vor¬
einsendung des Betrages . Auch unsere Boten nehmen Bestellungen ent¬
gegen. In unserer Geschäftsstelle sind die Karten känflich zu haben.

Werckug des „Wheingauer Würger freund " in Heftrich und Gtlvilke.

Die Karten find ne« rnni Zwecke der Grientiernng wahrend des
Krieges hrrgrstellt, und keineswegs mit den vielfach als Kriegskarten
in den Handel gebrachten unbrauchbaren Abzügen älteren oft veralterten
Kartenmaterials zu verwechseln. — Sie berücksichtigen die Grenzgebiete der
kriegführenden Staaten ganz ausführlich, wie sie auch die deutliche Kenn¬
zeichnung der Festungen und aller für den Krieg in Betracht kommenden

Preis
nur
je 40 Pfg.und 5 Pfg.

Porto für
jed. Karte.
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